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Stadt Kremmen

Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung Herr Malte Voígts
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16766 Kremmen

Betreff: Beschlussantrag fűr díe Tagesordnung der stadtverordnetenversammlung am 20.11.2025

Kremmen, den 10.10.2025

Sehr geehrter Herr Vorsítzender der Stadtverordnetenversammlung,

hiermít bitte ích den folgenden Tagesordnungspunkt auf díe Tagesordnung der

Stadtverordnetenversammlung am 20.11.2025 zu setzen:

Beratuñg und Beschluss: Festsetzung Kassenkredít ín der Haushaltssatzung der Stadt Kremmen fűr
das Haushaltsíahr 2026

Die Stadtverordnetenversammlung beschlíeßt, den Hőchstbetrag der Kassenkredíte, die zur
rechtzeitígen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 500.000,00€ in
§7 der Haushaltssatzung der Stadt Kremmen für das Haushaltsjahr 2026 festzusetzen.

Begrűndung

Nach Punkt 5 Kredìte zur Líquiditätssicherung der Verwaltungsvorschrift Kreditwesen der Gemeinden
und Gemeíndeverbände vom 11. September 2015 (ABI./15, [Nr. 39], 5.851) sínd Kassenkredíte

Darlehen nach §§ 488 ff. BGB, díe zur Liquidítätssícherung der Gemeinde oder des

Gemeindeverbandes bestímmt sínd. Sìe śind nach § 2 Nummer 28 KomHKV keíne Kommunalkredíte

ím Sínne des kommunalen Haushaltsrechts und stehen demzufolge nícht zur Fínanzíerung von

Investítíonen/Investítíonsfőrderungsmaßnahmen zur Verfűgung.

Die Gemeínde oder der Gemeíndeverband hat gemäß § 76 Absatz 1 BbgKVerf durch eine

angemessene Liquiditätsplanungjederzeit die Zahlungsfähigkeít sicherzustellen. Díe

Líquídítãtsplanung so11 sicherstellen, dass ausreichend Iíquíde Mittel zum Beglėíchen der
anstehenden Auszahlungen vorhanden sínd. Dazu gehört neben der Optimíerung der Zahlungsflüsse

sowohl das Ausgleichen von Liquíditätsengpässen durch die Aufnahme von Kassenkrediten aIs auch

die Anlage von nícht benötígten Iíquíden Mítteln. Díe Verpflichtung zur Liquídítätsplanung erfordert,
dass sích die Gemeínde oder der Gemeíndeverband täglich Informationen über Zahlungsmittelzu-



und -abflűsse, den Bestand an Iíquiden Mitteln sowíe über Sícherheíten, Risíken und Rentabílítat von
Anlagemőglíchkeiten verschafft und die kűnftige Liquidítätsentwicklung analysiert. Tritt zwíschen den
prognostizíerten Ein- und Auszahlungen eine Untierdeckung auf, kann die Gemeínde oder der

Gemeíndeverband zur rechtzeítígen Leístung der Auszahlungen gemaß § 76 Absatz 2 BbgKVerf

Kassenkredite bís zu dem von der Gemeíndevertretung durch Beschluss festgesetzten Hőchstbetrag
aufnehmen, soweit dafűr keíne anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Der Hőchstbetrag der Kassenkredite íst gemäß § 76 Absatz 2 BbgKVerf durch Beschluss der
Gemeíndevertretung festzusetzen und der Kommunalaufsíchtsbehőrde anzuzeígen. Der Beschluss
gilt fort, bis ein neuer Beschluss zum Hőchstbetrag der Kassenkredíte gefasst wird. Beím Auftreten
eines außerplanmaßigen Liquídítätsbedarfs ínnerhalb des Haushaltsjahres kann díe Neufestsetzung
eines hőheren Kassenkreditrahmens erforderlích werden. Zeíchnet sích eín erhőhter Bedarf ab, íst
frűhzeítíg eine Entscheídung der Gemeíndevertretung herbeízufűhren. Die tatsachlíche
Inanspruchnahme darf den festgesetzten Hőchstbetrag zu keínem Zeítpunkt überschreíten. Sofern
der Hőchstbetrag ín der Haushaltssatzung gemaß § 65 Absatz 2 Satz 2 BbgKVerffestgesetzt wurde,
kann díeser nur durch eíne Satzungsanderung verandert werden.

Díe Inanspruchnahme eines Kassenkredites zur Sicherstellung der Zahlungsfahigkeít ist nach § 28

Absatz 2 BbgKVerf nícht ausdrücklich eíner Beschlussfassung durch die Gemeíndevertretung

unterworfen. Die Gemeíndevertretung verfűgt über rechtlíche Eíngríffsmőglíchkeíten
(Unterríchtungsrecht) und kann sích ín díesem Bereích zusatzlíche Informations- und
Entscheídungsrechte vorbehalten.

Díe Stadt Kremmen plant ím festgestellten Haushaltentwurf 2026 eínen voraussíchtlíchen Bestand
an Zahlungsmítteln am Ende des Haushaltsjahres 2026 von -724.857 Euro und argumentíert, dass
díes űber díe Höhe des Kassenkredítes von 1.000.000,00 Euro gedeckt seí. Díese Ansícht íst
grundlegend falsch und wìdersprícht der oben genannten Verwaltungsvorschrift sowíe dem Sínn
eínes Kassenkredíts zur kurzfrístigen Überbrűckung(!) von Líquídítätsengpässen.

Mit freundlichen Grűßen,

Dr. Stefanie Gebauer (Fraktíonsvorsítzende)


